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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.05.2009 

Geschäftszahl 

2009/16/0052 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2007/16/0074 E 28. Juni 2007 RS 1 

Stammrechtssatz 

Für die Einleitung des Finanzstrafverfahrens genügt es, wenn gegen den Verdächtigen genügend 
Verdachtsgründe vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass er als Täter eines Finanzvergehens in Frage 
kommt. Ein Verdacht - der mehr ist als eine bloße Vermutung - 

 besteht, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von 
bestimmten Umständen rechtfertigen. Es ist die Kenntnis von Tatsachen, aus denen nach der Lebenserfahrung 
auf ein Finanzvergehen geschlossen werden kann. 


